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Arbeitsrecht 
(Nr. 03/2004) 

 
Unwirksamkeit einer Ausschlussklau-

sel in einem Sozialplan 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Die Bestimmung in einem Sozialplan, die Ansprüche auf Abfin-
dungen wegen Verlustes des Arbeitsplatzes davon abhängig 
macht, dass der Arbeitnehmer wegen eines möglicherweise 
vorliegenden Betriebsteilübergangs den Betriebsteilerwerber 
erfolglos auf Feststellung des Übergangs seines Arbeitsverhält-
nisses verklagt hat, ist regelmäßig unwirksam. In dieser Bedin-
gung liegt eine unzumutbare Belastung der Arbeitnehmer.  
 
Außerdem ist die Klausel widersprüchlich. Die in der Sphäre 
des Arbeitgebers liegenden Unsicherheiten über das Vorliegen 
eines Betriebs- oder Betriebsteilübergangs werden hierdurch in 
unzulässiger Weise auf die Arbeitnehmer verlagert. Diese wer-
den gezwungen, zur Wahrung ihrer Abfindungsansprüche un-
geachtet ihrer persönlichen Situation ggf. ohne zuverlässige 
Kenntnisse der wesentlichen Umstände „ins Blaue hinein“ oder 
möglicherweise sogar wider die eigene Überzeugung gegen ei-
nen Dritten, mit dem sie bislang nicht in rechtsgeschäftlichen 
Beziehungen standen, Klage zu führen. 
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